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Adresse: 
Buschstraße 1 
26127 Oldenburg 
Telefon: 0441 80087-0 
E-Mail: info(at)arbeitundbildung.de 
 

Erklärung zum Einkommen 
 
(notwendig bei Erstaufnahme und Änderungen) 

 

 

Sinngemäß nach den „Grundsätze für die Erhebung eines Elternbeitrages für den Besuch 
der städtischen Kindertagesstätten in der Stadt Oldenburg (Oldb)“ in der jeweils gültigen 
Fassung 
 

Angaben des Kindes 

Nachname  

Vorname  

Geburtsdatum  

 
 

Angaben zu den Sorgeberechtigten, die mit dem Kind zusammenleben 

Name Vorname Anschrift, Telefon, E-Mail 

   

 

   

 

 
 

Das Kind lebt 

☐ im gemeinsamen Haushalt der Eltern ☐ bei einem Elternteil 

☐ wechselseitig bei beiden Elternteilen ☐ bei Pflegeeltern 

 

Angaben zum Einkommen 

Maßgeblich für die Einkommensberechnung sind in der Regel die Einkünfte des aktuellen Kalender-
jahres zu Beginn des Betreuungszeittraumes. 
Die Sorgeberechtigten geben eine Selbsteinschätzung ab. Nachweise sind auf Nachfrage vorzulegen. 
 

Berechnen Sie bitte zunächst das für Sie maßgebliche Einkommen  
auf der Seite 3, um Ihre Einkommensstufe zu ermitteln! 

 
Sollten Sie Sozialleistungen erhalten, füllen Sie nur Seite 2 aus. 
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Ich/Wir erhalte/n folgende laufende Hilfe: (Stufe 1) 

☐ SGB II-Leistungen* (Grundsicherung für Arbeitssu-

chende/ALG 2/Hartz IV) 

☐ SGB XII-Leistungen * (zur Sicherung des Lebensunter-

halts bzw. Leistungen zur Grundsicherung bei Erwerbsmin-
derung) 

☐ Wohngeld * 

☐ Kinderzuschlag * 

☐ § 2 Asylbewerberleistungsgesetz * 

* Nachweise sind auf Nachfrage vorzulegen 

 

Meine/Unsere Brutto-Einkünfte des aktuellen Kalenderjahres betragen voraussichtlich: 

☐ bis 30.000 € * (Stufe 1) 

☐ bis 40.000 € * (Stufe 2) 

☐ Ich/wir erhalten Pflegegeld * (Stufe 2) 

☐ bis 50.000 €* (Stufe 3) 

☐ bis 60.000 €* (Stufe 4) 

☐ bis 70.000 €* (Stufe 5) 

☐ bis 80.000 €* (Stufe 6) 
* Nachweise sind auf Nachfrage vorzulegen 

☐ bis 90.000 €* (Stufe 7) 

☐ bis 100.000 €* (Stufe 8) 

☐ bis 110.000 €* (Stufe 9) 

☐ bis 120.000 €* (Stufe 10) 

☐ bis 130.000 €* (Stufe 11) 

☐ über 130.000 € (Stufe 12) (kein Nachweis erforderlich) 

 

Lebt das beitragspflichtige Kind mit den Elternteilen zusammen, ist das Einkommen beider Elternteile zu be-
rücksichtigen. Bei getrennt lebenden oder geschiedenen Eltern ist nur das Einkommen des Elternteils zu be-
rücksichtigen, bei dem das Kind überwiegend lebt. Allerdings gehören zu dessen Einkommen auch die Unter-
haltsleistungen. 

 
Ich/Wir zahle/n keine Pflichtbeiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung, erlange/n aber dennoch einen 
Anspruch auf Versorgung im Alter, weil ich/wir tätig bin/sind als: 

Kindesmutter: ☐ Beamtin, Richterin, Soldatin oder ähnlich Beschäftigte 

Kindesvater: ☐ Beamter, Richter, Soldat oder ähnlich Beschäftigter 

 

Das Einkommen im aktuellen Kalenderjahr kann trotz Bemühungen noch nicht nachgewiesen werden (siehe 
Grundsätze 5.2). 
Die Einstufung erfolgt vorläufig und nach Vorlage der notwendigen Unterlagen endgültig. 

☐ ja, ich/wir bitten um eine vorläufige Einstufung 
 
 

☐ Mein/Unser letztes Jahresbruttoeinkommen betrug                                Euro* 

 

Ich/Wir erklären, dass mein/unser Einkommen in    Stufe              
einzuordnen ist und versichern, dass die Angaben zum Einkommen richtig und vollständig sind. Mir/Uns ist 
bekannt, dass ich/wir verpflichtet bin/sind, den jeweiligen Höchstbetrag zu zahlen, soweit ich/wir keine Anga-
ben zur Einkommenshöhe gemacht habe/n oder wenn die geforderten Unterlagen nicht eingereicht wurden. 
Ich/Wir bin/sind nach § 60 des Sozialgesetzbuches I (SGB I) i. V. mit § 97 a SGB VIII verpflichtet, jede Änderung 
der persönlichen oder wirtschaftlichen Verhältnisse, die für die Leistung erheblich ist (z. B. Wegfall des An-
spruchs auf Bildung und Teilhabe, wesentlich Änderungen des Jahresbrutto-Einkommens, Anzahl der kinder-
geldberechtigten Kinder, Anzahl der  betreuten Kinder etc.) unverzüglich an obige Adresse mitzuteilen. Von 
dem Informationsblatt zur Erhebung der Elternbeiträge /habe/n ich/wir inhaltlich Kenntnis genommen.  
 

             
Ort, Datum     Unterschrift sorgeberechtigte Person 
 

             
Ort, Datum     ggf. weitere sorgeberechtigte Person
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Ausfüllen des Berechnungsbogens ist zwingend notwendig! 
 
Berechnung für die Beitragseinstufung (außer Stufe 12) 
 
Ich verfüge/Wir verfügen über Einnahmen in folgender Höhe: 
 
Einnahmeart 
 

 
1.  
Sorge-
berech-
tigter 
 

 
2.  
Sorge-
berech-
tigter 
 

 
Betrag 
 

 
Nachweise sind 
auf Nachfrage 
vorzulegen 
 

 
selbstständige Arbeit/Gewerbebetrieb/ Land- 
und Forstwirtschaft 
 

 
☐ 
 
☐ 
 

 
☐ 
 
☐ 
 

 
_________€ 

 
_________€ 

 

 

(Einnahme-/Über-
schussaufstellung) 
 

 
nichtselbstständige Arbeit 
(abzüglich der anerkannten  
Werbungskosten) 
Bei Beamten, Richtern und Soldaten  
ist ein Zuschlag von 10 % der um die 
Werbungskosten bereinigten Einnahmen 
hinzuzurechnen. 
 

 
☐ 
 
☐  

 
☐ 
 
☐  

 
_________€ 

 
_________€ 

 
_________€ 

 

Andere Bescheini-
gungen                 
(z. B. Verdienstbe- 
scheinigung) 
 

 
Kapitalvermögen abzüglich Werbungskosten 
und Sparerfreibetrag 
 

 
☐  

 
☐  

 
 

_________€ 
 

 

Kontoauszüge 
 

 
Vermietung oder Verpachtung 
 

 
☐  

 
☐ 
 

  
_________€ 

 

 
Mietvertrag 
 

 
Renten oder Pensionen 
 

 
☐  

 
☐  

 
 

_________€ 
 

 
Renten- oder 
Pensionsbescheid 
 

 
Unterhalt oder Unterhaltsvorschuss 
 

 
☐  

 
☐  

 
 

_________€ 
 

 
Bewilligungsbe-
scheid 
 

 
Elterngeld, Betrag über 300 Euro monatlich 
wird angerechnet 
 

 
☐  

 
☐  

 
 

_________€ 
 

 
Bewilligungsbe-
scheid 
 

 
Arbeitslosengeld I 
 

 
☐  

 
☐  

 
 

_________€ 
 

 
Aktueller Bescheid 
des 
Arbeitsamtes 
 

 
Krankengeld/Mutterschaftsgeld 
 

 
☐  

 
☐  

  
_________€ 

 

 
Bescheinigung 
der Krankenkasse 
 

 
geringfügige Tätigkeit oder steuerfreie 
Einnahmen 
 

 
☐  

 
☐  

  
_________€ 

 

 
Verdienst-
bescheinigung 
 

 
sonstige Einnahmen 
 

 
☐  

 
☐  

 
 

_________€ 
 

 
Aktuelle Nach-
weise 
 

 
 
 

 
 
 

 
= 
 

 
 
_________€ 

 

 

 
 

 
Für jedes Kind, für welches Kindergeld 
bezogen wird, sind 3.000 Euro abzuziehen 
 

 
 
 

 
 
./. 
 

 
 
_________€ 
 

 

 

 

 
maßgebliches jährliches Einkommen für die 
Einstufung des Elternbeitrages 
 

 
 
 
 

 
 
= 
 

 
 
                       € 

 

 

 

 


